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Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §37;

AVG §39 Abs2;

AVG §45 Abs2;

VwRallg;

Rechtssatz

Dem aus § 45 Abs 2 er6ießenden Grundsatz, daß die Behörde von Amts wegen vorzugehen hat, korrespondiert eine

Verp6ichtung der Partei zur Mitwirkung bei der Ermittlung des maßgebenden Sachverhaltes. Dies gilt insbesondere bei

das Verfahren beendenden Verwaltungsakten, die im rechtlichen oder wirtschaftlichen Interesse der Partei gelegen

sind (Hinweis Hauer/Leukauf, Handbuch des österreichischen Verwaltungsverfahrens 4te Au6age, S 302 >). Es bedarf

daher bei der Ermittlung der Grundlage für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage einer Partei bzw eines

Unternehmens notwendigerweise eines entsprechend konkreten Vorbringens und Beweisanbotes der Partei.

Schlagworte

Begründungspflicht Manuduktionspflicht Mitwirkungspflicht Sachverhalt Sachverhaltsfeststellung Mitwirkungspflicht
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